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§ 32a Zeitliche Zuordnung und Zahlung von Beiträgen für eine
Kranken- und Pflegeversicherung. (1) Die Bedarfe nach § 32 sind un-
abhängig von der Fälligkeit des Beitrags jeweils in dem Monat als Bedarf
anzuerkennen, für den die Versicherung besteht.

(2) 1Die Beiträge für eine Kranken- und Pflegeversicherung, die nach § 82
Absatz 2 Nummer 2 und 3 vom Einkommen abgesetzt und nach § 32 als Bedarf
anerkannt werden, sind als Direktzahlung zu leisten, wenn der Zahlungs-
anspruch nach § 43a Absatz 2 größer oder gleich der Summe dieser Beiträge
ist. 2Die Zahlung nach Satz 1 erfolgt an diejenige Krankenkasse oder dasjenige
Versicherungsunternehmen, bei der beziehungsweise dem die leistungsberech-
tigte Person versichert ist. 3Die Leistungsberechtigten sowie die zuständigen
Krankenkassen oder die zuständigen Versicherungsunternehmen sind über Be-
ginn, Höhe des Beitrags und den Zeitraum sowie über die Beendigung einer
Direktzahlung nach den Sätzen 1 und 2 schriftlich zu unterrichten. 4Die
Leistungsberechtigten sind zusätzlich über die jeweilige Krankenkasse oder das
Versicherungsunternehmen zu informieren, die zuständigen Krankenkassen
und Versicherungsunternehmen zusätzlich über Namen und Anschrift der Leis-
tungsberechtigten.

(3) Die Zahlung nach Absatz 2 hat in Fällen des § 32 Absatz 2, 3 und 5 bis
zum Ende, in Fällen des § 32 Absatz 4 und 6 zum Ersten des sich nach Absatz 1
ergebenden Monats zu erfolgen.

§ 33 Bedarfe für die Vorsorge. (1) 1Um die Voraussetzungen eines An-
spruchs auf eine angemessene Alterssicherung zu erfüllen, können die erforder-
lichen Aufwendungen als Bedarf berücksichtigt werden, soweit sie nicht nach
§ 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 vom Einkommen abgesetzt werden.
2Aufwendungen nach Satz 1 sind insbesondere
1. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung,
2. Beiträge zur landwirtschaftlichen Alterskasse,
3. Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzli-

chen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen,
4. Beiträge für eine eigene kapitalgedeckte Altersvorsorge in Form einer lebens-

langen Leibrente, wenn der Vertrag nur die Zahlung einer monatlichen auf
das Leben des Steuerpflichtigen bezogenen lebenslangen Leibrente nicht vor
Vollendung des 60. Lebensjahres vorsieht, sowie

5. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des Einkommensteuergesetzes,
soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 86 des Einkommensteuergesetzes
nicht überschreiten.
(2) Weisen Leistungsberechtigte Aufwendungen zur Erlangung eines An-

spruchs auf ein angemessenes Sterbegeld vor Beginn der Leistungsberechtigung
nach, so werden diese in angemessener Höhe als Bedarf anerkannt, soweit sie
nicht nach § 82 Absatz 2 Nummer 3 vom Einkommen abgesetzt werden.

Dritter Abschnitt. Bildung und Teilhabe
§ 34 Bedarfe für Bildung und Teilhabe. (1) 1Bedarfe für Bildung nach
den Absätzen 2 bis 6 von Schülerinnen und Schülern, die eine allgemein- oder
berufsbildende Schule besuchen, sowie Bedarfe von Kindern und Jugendlichen
für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach
Absatz 7 werden neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen gesondert be-

3. Kapitel. Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 32a–34 SGB XII 2
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rücksichtigt. 2 Leistungen hierfür werden nach den Maßgaben des § 34a ge-
sondert erbracht.

(2) 1Bedarfe werden bei Schülerinnen und Schülern in Höhe der tatsäch-
lichen Aufwendungen anerkannt für
1. Schulausflüge und
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.
2Für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertages-
pflege geleistet wird, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) 1Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei
Schülerinnen und Schülern für den Monat, in dem der erste Schultag eines
Schuljahres liegt, in Höhe von 100 Euro und für den Monat, in dem das zweite
Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt, in Höhe von 50 Euro anerkannt. 2Ab-
weichend von Satz 1 ist Schülerinnen und Schülern für die Ausstattung mit
persönlichem Schulbedarf ein Bedarf anzuerkennen
1. in Höhe von 100 Euro für das erste Schulhalbjahr, wenn die erstmalige

Aufnahme innerhalb des Schuljahres nach dem Monat erfolgt, in dem das
erste Schulhalbjahr beginnt, aber vor Beginn des Monats, in dem das zweite
Schulhalbjahr beginnt,

2. in Höhe des Betrags für das erste und das zweite Schulhalbjahr, wenn die
erstmalige Aufnahme innerhalb des Schuljahres in oder nach dem Monat
erfolgt, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt,

3. in Höhe von 50 Euro, wenn der Schulbesuch nach dem Monat, in dem das
Schuljahr begonnen hat, unterbrochen wird und die Wiederaufnahme nach
dem Monat erfolgt, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt.

(3a) 1Der nach Absatz 3 anzuerkennende Teilbetrag für ein erstes Schulhalb-
jahr eines Schuljahres wird kalenderjährlich mit dem in der maßgeblichen
Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung nach den §§ 28a und 40 Num-
mer 1 bestimmten Prozentsatz fortgeschrieben; der fortgeschriebene Wert ist
bis unter 0,50 Euro auf den nächsten vollen Euro abzurunden und ab 0,50 Euro
auf den nächsten vollen Euro aufzurunden (Anlage). 2Der Teilbetrag für das
zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres nach Absatz 3 beträgt 50 Prozent des
sich nach Satz 1 für das jeweilige Kalenderjahr ergebenden Teilbetrags (Anlage).
3 Liegen die Ergebnisse einer bundesweiten neuen Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe vor, ist der Teilbetrag nach Satz 1 durch Bundesgesetz um
den Betrag zu erhöhen, der sich aus der prozentualen Erhöhung der Regelbe-
darfsstufe 1 nach § 28 für das jeweilige Kalenderjahr durch Bundesgesetz ergibt,
das Ergebnis ist entsprechend Satz 1 zweiter Teilsatz zu runden und die Anlage
zu ergänzen. 4Aus dem sich nach Satz 3 ergebenden Teilbetrag für das erste
Schulhalbjahr ist der Teilbetrag für das zweite Schulhalbjahr des jeweiligen
Kalenderjahres entsprechend Satz 2 durch Bundesgesetz zu bestimmen und die
Anlage um den sich ergebenden Betrag zu ergänzen.

(4) 1Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelege-
nen Schule des gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen
sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksich-
tigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Als nächstgelegene
Schule des gewählten Bildungsgangs gilt auch eine Schule, die aufgrund ihres
Profils gewählt wurde, soweit aus diesem Profil eine besondere inhaltliche oder
organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts folgt; dies sind insbesondere

2 SGB XII § 34 12. Buch. Sozialhilfe



141

Schulen mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem oder sprach-
lichem Profil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger Ausrich-
tung.

(5) 1 Für Schülerinnen und Schüler wird eine schulische Angebote ergänzen-
de angemessene Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zu-
sätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen fest-
gelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 2Auf eine bestehende Verset-
zungsgefährdung kommt es dabei nicht an.

(6) 1Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden
die entstehenden Aufwendungen berücksichtigt für
1. Schülerinnen und Schüler und
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege

geleistet wird.
2 Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die
Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung angeboten wird oder durch
einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart
ist. 3 In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des monatlichen Bedarfs
die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in dem der Schul-
besuch stattfindet.

(7) 1 Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
werden pauschal 15 Euro monatlich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberech-
tigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, tatsächliche Auf-
wendungen entstehen im Zusammenhang mit der Teilnahme an
1. Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und

vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und
3. Freizeiten.
2Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere
tatsächliche Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammen-
hang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 entstehen
und es den Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann,
diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem Regelbedarf zu bestreiten.

§ 34a Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. (1) 1Leis-
tungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 4 bis 7 werden auf
Antrag erbracht; gesonderte Anträge sind nur für Leistungen nach § 34 Absatz 5
erforderlich. 2Einer nachfragenden Person werden, auch wenn keine Regelsät-
ze zu gewähren sind, für Bedarfe nach § 34 Leistungen erbracht, wenn sie diese
nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken kann. 3Die Leistun-
gen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 7 bleiben bei der Erbringung
von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches1) unberücksichtigt.

(2) 1Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7
werden erbracht durch
1. Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gut-

scheinen,

1) Nr. 9

3. Kapitel. Hilfe zum Lebensunterhalt § 34a SGB XII 2
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2. Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe
(Anbieter) oder

3. Geldleistungen.
2Die nach § 34c Absatz 1 zuständigen Träger der Sozialhilfe bestimmen, in
welcher Form sie die Leistungen erbringen. 3Die Leistungen zur Deckung der
Bedarfe nach § 34 Absatz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen
erbracht. 4Die nach § 34c Absatz 1 zuständigen Träger der Sozialhilfe können
mit Anbietern pauschal abrechnen.

(3) 1Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen
mit Ausgabe des jeweiligen Gutscheins als erbracht. 2Die nach § 34c Absatz 1
zuständigen Träger der Sozialhilfe gewährleisten, dass Gutscheine bei geeig-
neten vorhandenen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote
eingelöst werden können. 3Gutscheine können für den gesamten Bewilligungs-
zeitraum im Voraus ausgegeben werden. 4Die Gültigkeit von Gutscheinen ist
angemessen zu befristen. 5 Im Fall des Verlustes soll ein Gutschein erneut in
dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch genommen
wurde.

(4) 1Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten
die Leistungen mit der Zahlung als erbracht. 2Eine Direktzahlung ist für den
gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus möglich.

(5) Werden die Leistungen für Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 durch
Geldleistungen erbracht, erfolgt dies
1. monatlich in Höhe der im Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder
2. nachträglich durch Erstattung verauslagter Beträge.

(6) 1 Im Einzelfall kann der nach § 34c Absatz 1 zuständige Träger der
Sozialhilfe einen Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der
Leistung verlangen. 2 Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll die Bewil-
ligungsentscheidung widerrufen werden.

(7) 1Abweichend von den Absätzen 2 bis 5 können Leistungen nach § 34
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gesammelt für Schülerinnen und Schüler an eine
Schule ausgezahlt werden, wenn die Schule
1. dies bei dem nach § 34c Absatz 1 zuständigen Träger der Sozialhilfe be-

antragt,
2. die Leistungen für die leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler ver-

auslagt und
3. sich die Leistungsberechtigung von den Leistungsberechtigten nachweisen

lässt.
2Der nach § 34c Absatz 1 zuständige Träger der Sozialhilfe kann mit der Schule
vereinbaren, dass monatliche oder schulhalbjährliche Abschlagszahlungen ge-
leistet werden.

§ 34b Berechtigte Selbsthilfe. 1Geht die leistungsberechtigte Person durch
Zahlung an Anbieter in Vorleistung, ist der nach § 34c Absatz 1 zuständige
Träger der Sozialhilfe zur Übernahme der berücksichtigungsfähigen Aufwen-
dungen verpflichtet, soweit

2 SGB XII § 34b 12. Buch. Sozialhilfe
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1. unbeschadet des Satzes 2 die Voraussetzungen einer Leistungsgewährung zur
Deckung der Bedarfe im Zeitpunkt der Selbsthilfe nach § 34 Absatz 2 und 5
bis 7 vorlagen und

2. zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leistung durch Erbringung als
Sach- oder Dienstleistung ohne eigenes Verschulden nicht oder nicht recht-
zeitig zu erreichen war.

2War es dem Leistungsberechtigten nicht möglich, rechtzeitig einen Antrag zu
stellen, gilt dieser als zum Zeitpunkt der Selbstvornahme gestellt.

§ 34c Zuständigkeit. (1) Die für die Ausführung des Gesetzes nach diesem
Abschnitt zuständigen Träger werden nach Landesrecht bestimmt.

(2) Die §§ 3, 6 und 7 sind nicht anzuwenden.

Vierter Abschnitt. Bedarfe für Unterkunft und Heizung
§ 35 Bedarfe für Unterkunft und Heizung. (1) 1Bedarfe für Unterkunft
und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt,
soweit diese angemessen sind. 2 Für die Anerkennung der Bedarfe für Unter-
kunft gilt eine Karenzzeit von einem Jahr ab Beginn des Monats, für den
erstmals Leistungen nach diesem Buch bezogen werden. 3 Innerhalb dieser
Karenzzeit werden abweichend von Satz 1 Bedarfe für Unterkunft in Höhe der
tatsächlichen Aufwendungen anerkannt; § 35a Absatz 2 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 4Wird der Leistungsbezug in der Karenzzeit für mindestens einen Monat
unterbrochen, verlängert sich die Karenzzeit um volle Monate ohne Leistungs-
bezug. 5Eine neue Karenzzeit beginnt nur, wenn zuvor mindestens drei Jahre
keine Leistungen nach diesem Kapitel, dem Vierten Kapitel oder dem Zweiten
Buch bezogen worden sind. 6Bei Leistungsberechtigten, die in den letzten zwei
Jahren vor dem Bezug von Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel
Leistungen nach dem Zweiten Buch bezogen haben, wird die nach § 22
Absatz 1 Satz 2 bis 4 des Zweiten Buches1) bereits in Anspruch genommene
Karenzzeit für die weitere Dauer der Karenzzeit nach den Sätzen 2 bis 5
berücksichtigt.

(2) 1Der Träger der Sozialhilfe prüft zu Beginn der Karenzzeit nach Absatz 1
Satz 2 bis 6 die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung. 2Übersteigen die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung den der
Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, teilt der Träger der Sozi-
alhilfe dies den Leistungsberechtigten mit dem ersten Bewilligungsbescheid mit
und unterrichtet sie über die Dauer der Karenzzeit nach Absatz 1 Satz 2 bis 6
sowie über das Verfahren nach Ablauf der Karenzzeit nach Absatz 3 Satz 2.

(3) 1Übersteigen die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung den der
Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie in tatsächlicher
Höhe als Bedarf der Personen, deren Einkommen und Vermögen nach § 27
Absatz 2 zu berücksichtigen sind, anzuerkennen. 2 Satz 1 gilt nach Ablauf der
Karenzzeit nach Absatz 1 Satz 2 bis 6 so lange, bis es diesen Personen möglich
oder zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf
andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für
sechs Monate. 3Eine Absenkung der nach Absatz 1 Satz 1 unangemessenen
Aufwendungen muss nicht gefordert werden, wenn diese unter Berücksichti-

1) Nr. 1.

3. Kapitel. Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 34c, 35 SGB XII 2
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gung der bei einem Wohnungswechsel zu erbringenden Leistungen unwirt-
schaftlich wäre. 4 Stirbt ein Mitglied der Haushaltsgemeinschaft und waren die
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung davor angemessen, ist die Sen-
kung der Aufwendungen für die weiterhin bewohnte Unterkunft für die Dauer
von mindestens zwölf Monaten nach dem Sterbemonat nicht zumutbar.

(4) 1Der Träger der Sozialhilfe kann für seinen örtlichen Zuständigkeits-
bereich für die Höhe der Bedarfe für Unterkunft eine monatliche Pauschale
festsetzen, wenn auf dem örtlichen Wohnungsmarkt hinreichend angemessener
freier Wohnraum verfügbar und in Einzelfällen die Pauschalierung nicht un-
zumutbar ist. 2Bei der Bemessung der Pauschale sind die tatsächlichen Gege-
benheiten des örtlichen Wohnungsmarkts, der örtliche Mietspiegel sowie die
familiären Verhältnisse der Leistungsberechtigten, insbesondere Anzahl, Alter
und Gesundheitszustand der in der Unterkunft lebenden Personen, zu berück-
sichtigen. 3Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend.

(5) 1Bedarfe für Heizung umfassen auch Aufwendungen für zentrale Warm-
wasserversorgung. 2Die Bedarfe können durch eine monatliche Pauschale fest-
gesetzt werden. 3Bei der Bemessung der Pauschale sind die persönlichen und
familiären Verhältnisse, insbesondere Anzahl, Alter und Gesundheitszustand der
in der Unterkunft lebenden Personen, die Größe und Beschaffenheit der
Wohnung, die vorhandenen Heizmöglichkeiten und die örtlichen Gegebenhei-
ten zu berücksichtigen.

(6) 1Leben Leistungsberechtigte in einer Unterkunft nach § 42a Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 und Satz 3, so sind Aufwendungen für Unterkunft und
Heizung nach § 42a Absatz 5 und 6 anzuerkennen. 2Leben Leistungsberechtig-
te in einer sonstigen Unterkunft nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, so sind
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 42a Absatz 7 anzuerken-
nen. 3Für die Bedarfe nach den Sätzen 1 und 2 gilt Absatz 1 Satz 2 bis 6 nicht.

(7) 1Zur Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung nach Absatz 1 Satz 1 ist die Bildung einer Gesamtange-
messenheitsgrenze zulässig. 2Dabei kann für die Aufwendungen für Heizung
der Wert berücksichtigt werden, der bei einer gesonderten Beurteilung der
Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und der Aufwendungen
für Heizung ohne Prüfung der Angemessenheit im Einzelfall höchstens anzuer-
kennen wäre. 3Absatz 3 und § 35a Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend.

(8) § 22 Absatz 11 und 12 des Zweiten Buches gelten entsprechend.

§ 35a Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur, Aufwendun-
gen bei Wohnungswechsel, Direktzahlung. (1) 1Als Bedarf für Unterkunft
werden auch die unabweisbaren Aufwendungen für Instandhaltung und Re-
paratur bei selbst bewohntem Wohneigentum im Sinne des § 90 Absatz 2
Nummer 8 anerkannt, soweit diese unter Berücksichtigung der im laufenden
sowie in den darauffolgenden elf Kalendermonaten anfallenden Aufwendungen
insgesamt angemessen sind. 2Übersteigen die unabweisbaren Aufwendungen
für Instandhaltung und Reparatur den Bedarf für die Unterkunft nach Satz 1,
kann zur Deckung dieses Teils der Aufwendungen ein Darlehen erbracht
werden, das dinglich gesichert werden soll. 3 Für die Bedarfe nach Satz 1 gilt
§ 35 Absatz 1 Satz 2 bis 6 nicht.

(2) 1Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft haben Leis-
tungsberechtigte den dort zuständigen Träger der Sozialhilfe über die nach § 35
Absatz 3 Satz 1 und 2 maßgeblichen Umstände in Kenntnis zu setzen. 2 Sind die

2 SGB XII § 35a 12. Buch. Sozialhilfe
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Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für die neue Unterkunft unange-
messen hoch, sind diese nur in Höhe angemessener Aufwendungen als Bedarf
anzuerkennen, es sei denn, der zuständige Träger der Sozialhilfe hat den
darüberhinausgehenden Aufwendungen vorher zugestimmt. 3Eine Zustim-
mung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den Träger der Sozialhilfe
veranlasst wird oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die
Zustimmung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefun-
den werden kann. 4 Innerhalb der Karenzzeit nach § 35 Absatz 1 Satz 2 werden
nach einem Umzug höhere als angemessene Aufwendungen nur dann als
Bedarf anerkannt, wenn der Träger der Sozialhilfe die Anerkennung vorab
zugesichert hat. 5Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Genossen-
schaftsanteile und Umzugskosten können bei vorheriger Zustimmung über-
nommen werden; Mietkautionen und Genossenschaftsanteile sollen als Darle-
hen erbracht werden. 6Rückzahlungsansprüche aus Darlehen nach Satz 5 wer-
den, solange Darlehensnehmer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
beziehen, ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt, durch monatliche
Aufrechnung in Höhe von 5 Prozent der maßgebenden Regelbedarfsstufe
getilgt.

(3) 1Bedarfe für Unterkunft und Heizung sind auf Antrag der leistungs-
berechtigten Person durch Direktzahlung an den Vermieter oder andere Emp-
fangsberechtigte zu decken; § 43a Absatz 3 gilt entsprechend. 2Direktzahlun-
gen an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte sollen erfolgen, wenn
die zweckentsprechende Verwendung durch die leistungsberechtigte Person
nicht sichergestellt ist. 3Das ist insbesondere der Fall, wenn
1. Mietrückstände bestehen, die zu einer außerordentlichen Kündigung des

Mietverhältnisses berechtigen,
2. Energiekostenrückstände bestehen, die zu einer Unterbrechung der Energie-

versorgung berechtigen,
3. konkrete Anhaltspunkte für ein krankheits- oder suchtbedingtes Unver-

mögen der leistungsberechtigten Person bestehen, die Mittel zweckentspre-
chend zu verwenden oder

4. konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die im Schuldnerverzeichnis
eingetragene leistungsberechtigte Person die Mittel nicht zweckentsprechend
verwendet.

§ 35b Satzung. 1Hat ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt eine Satzung nach
den §§ 22a bis 22c des Zweiten Buches1) erlassen, so gilt sie für die Höhe der
anzuerkennenden Bedarfe für die Unterkunft nach § 35 Absatz 1 Satz 1,
Absatz 3 und § 35a Absatz 2 des zuständigen Trägers der Sozialhilfe entspre-
chend, sofern darin nach § 22b Absatz 3 des Zweiten Buches Sonderrege-
lungen für Personen mit einem besonderen Bedarf für Unterkunft und Heizung
getroffen werden und dabei zusätzlich auch die Bedarfe älterer Menschen
berücksichtigt werden. 2Dies gilt auch für die Höhe der anzuerkennenden
Bedarfe für Heizung nach § 35 Absatz 5, soweit die Satzung Bestimmungen
nach § 22b Absatz 1 Satz 2 und 3 des Zweiten Buches enthält. 3 In Fällen der
Sätze 1 und 2 ist § 35 Absatz 4 und 5 Satz 2 und 3 nicht anzuwenden.

1) Nr. 1.

3. Kapitel. Hilfe zum Lebensunterhalt § 35b SGB XII 2
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§ 36 Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft. (1) 1 Schulden kön-
nen nur übernommen werden, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft oder
zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. 2 Sie sollen über-
nommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Woh-
nungslosigkeit einzutreten droht. 3Geldleistungen können als Beihilfe oder als
Darlehen erbracht werden.

(2) 1Geht bei einem Gericht eine Klage auf Räumung von Wohnraum im
Falle der Kündigung des Mietverhältnisses nach § 543 Absatz 1, 2 Satz 1
Nummer 3 in Verbindung mit § 569 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs1)
ein, teilt das Gericht dem zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe oder der
Stelle, die von ihm zur Wahrnehmung der in Absatz 1 bestimmten Aufgaben
beauftragt wurde, unverzüglich Folgendes mit:
1. den Tag des Eingangs der Klage,
2. die Namen und die Anschriften der Parteien,
3. die Höhe der monatlich zu entrichtenden Miete,
4. die Höhe des geltend gemachten Mietrückstandes und der geltend gemach-

ten Entschädigung sowie
5. den Termin zur mündlichen Verhandlung, sofern dieser bereits bestimmt ist.
2Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit mitgeteilt werden. 3Die Über-
mittlung unterbleibt, wenn die Nichtzahlung der Miete nach dem Inhalt der
Klageschrift offensichtlich nicht auf Zahlungsunfähigkeit des Mieters beruht.
4Die übermittelten Daten dürfen auch für entsprechende Zwecke der [bis
31.12.2023: Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz][ab 1.1.
2024: Sozialen Entschädigung, soweit es sich um Besondere Leistungen im Einzelfall
nach Kapitel 11 des Vierzehnten Buches handelt,] gespeichert, verändert, genutzt,
übermittelt und in der Verarbeitung eingeschränkt werden.

Fünfter Abschnitt. Gewährung von Darlehen
§ 37 Ergänzende Darlehen. (1) Kann im Einzelfall ein von den Regelbe-
darfen umfasster und nach den Umständen unabweisbar gebotener Bedarf auf
keine andere Weise gedeckt werden, sollen auf Antrag hierfür notwendige
Leistungen als Darlehen erbracht werden.

(2) 1Der Träger der Sozialhilfe übernimmt für Leistungsberechtigte, die
einen Barbetrag nach § 27b Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 erhalten, die jeweils
von ihnen bis zur Belastungsgrenze (§ 62 des Fünften Buches2)) zu leistenden
Zuzahlungen in Form eines ergänzenden Darlehens, sofern der Leistungs-
berechtigte nicht widerspricht. 2Die Auszahlung der für das gesamte Kalender-
jahr zu leistenden Zuzahlungen erfolgt unmittelbar an die zuständige Kranken-
kasse zum 1. Januar oder bei Aufnahme in eine stationäre Einrichtung. 3Der
Träger der Sozialhilfe teilt der zuständigen Krankenkasse spätestens bis zum
1. November des Vorjahres die Leistungsberechtigten nach § 27b Absatz 3 Satz 2
Nummer 1 mit, soweit diese der Darlehensgewährung nach Satz 1 für das
laufende oder ein vorangegangenes Kalenderjahr nicht widersprochen haben.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 erteilt die Krankenkasse über den
Träger der Sozialhilfe die in § 62 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches2) genannte

1) Nr. 28.
2) Nr. 5.

2 SGB XII §§ 36, 37 12. Buch. Sozialhilfe


